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RS OGH 1925/10/21 1Ob785/25
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1925

Norm

JN §55

Rechtssatz

Wird gegen einen von mehreren Miterben die auf ihn entfallende Quote einer bestrittenen Nachlaßschuld eingeklagt,

so ist für die sachliche Zuständigkeit des angerufenen Gerichtes der Gesamtbetrag der Forderung maßgebend.
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